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Gossau SG Initiative fiir Durchgangsplatz ist zustande gekommen

In Gossau SG ist die Initiative fir einen Durchgangsplatz flr Fahrende zustande gekommen.
Bereits in den nachsten Monaten kénnte an der Urne dariiber abgestimmt werden. Im De-
zember 2015 hat das Initiativkomitee die Initiative «Teilzonenplan Wehrstrasse
(Durchgangsplatz)» eingereicht. Diese verlangt eine Umzonung an der Wehrstrasse in die
Intensiverholungszone zur Verwendung als Durchgangsplatz fiir Fahrende. 1060 Birger und
Burgerinnen unterschrieben die Initiative. Voraussichtlich im Marz beréat das Stadtparlament
diese Initiative. Fruhestmagliche Volksabstimmung konnte Anfang Juni sein. Im September
2015 war dieses Geschaft im Parlament traktandiert. Mit 18 zu 12 Stimmen wurde damals der
Durchgangsplatz fur Fahrende abgelehnt.

Solothurn: Nach 30 Jahren - eine jenische Familie muss gehen
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Riittenen SO, Beginn des Abbruchs (Foto Charles Huber)

Die Argumentation der Radgenossenschaft im Fall der Familie Huber Rittenen findet sich auf
unserer Homepage. Wir haben die Menschenrechte ins Feld geflihrt und wurden dabei von
einem namhaften Juristen unterstltzt. Juristisch gescheitert sind wir an einem Verfahrens-
problem. (Siehe www.radgenossenschaft.ch)
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Flumenthal - Larm und Elektrosmog

Der Kanton Solothurn bietet den Fahrenden als Standplatz ein Gelande im Schachen am Rand
der Gemeinde Flumenthal an: Hier sei ein Standplatz flir sechs Familien von Fahrenden vorge-
sehen. Dieses Angebot ist bis in die jlingste Zeit wiederholt worden. Dieser Platz musste indes-
sen von der Radgenossenschaft der Landstrasse schon im Sommer 2015 als unwdirdig und fiir
eine dauerhafte Besiedlung ungeeignet zurlickgewiesen werden. Als offizieller Standplatz des
Kantons flr Fahrende, wie er deklariert wird, entspricht er minimalen vom Bund gesetzten Stan-
dards etwa bezlglich Grosse nicht. Vor allem aber setzt er hier wohnende Familien dauernden
Gesundheitsschadigungen aus.

Die in Aussicht gestellte Alternative im Schachen in der Gemeinde Flumenthal verletzt die
Larmschutzverordnung und gefahrdet in Bezug auf die elektromagnetische Belastung die Ge-
sundheit von Menschen, die dort wohnen sollen. Offiziellen Karten ist zu entnehmen, dass die
Autobahn beim vorgesehenen Wohnstandort Schachen eine Larmbelastung von Gber 70 dB
tagsuber und tber 60 dB nachts verursacht. Diese Larmwerte liegen deutlich tiber dem Bereich,
in welchem Gesundheitsschaden zu beflirchten sind.

Gemass der eidgenossischen Larmschutzverordnung 814.41 vom 15. Dezember 1986 gilt in
bewohnten Gebieten der Grenzwert von 60 tagsiber und 50 dB nachts. (Quelle: LSV 814.41
vom 15. Dezember 1986, Stand am 1. Januar 2016, Anhang 3, Absatz 1, Punkt 2 ,Belastungs-
grenzwerte®) Wird dieser Grenzwert iberschritten, ist eine Nutzung des Standortes insbesonde-
re als Wohnort ausgeschlossen. Dem Kanton ist es aus diesem Grund nicht erlaubt, den Stand-
ort Flumenthal zu empfehlen.

Unzumutbar ist die Situation auch in Bezug auf die Elektromagnetische Strahlung. Gemass
Stellungnahme der NIS-Fachstelle von Gigaherz.ch, Herrn Hans-U. Jakob wird bei dieser Hoch-
spannungsleitung, die Uber das Areal flhrt, der notwendige Abstand nicht eingehalten: ,Es han-
delt sich um ein mittelstarkes bis starkes Kaliber einer Leitung. Der Grenzwert fiir niederfre-
quente Magnetfelder, welche von dieser Leitung ausgehen, betragt seit dem Februar 2000 far
Daueraufenthalt (Wohnen) =1Mikrotesla.Geschatzte Distanzen, welche seitlich zur Leitung ein-
gehalten werden mussen, damit dieser Wert nicht berschritten wird, gemessen am Boden aus
der Mitte der Leitung: In der Nahe eines Mastes = 102m aus der Leitungsachse Im Gebiet des
grossten Seildurchhangs = 111m aus der Leitungsachse.”

Die erforderlichen Abstande sind beim angebotenen Standort Flumenthal bei weitem nicht ein-
gehalten. Auch aus dieser Quelle drohen den hier Wohnenden also Gesundheitsschadigungen.

Quellen: Zum Lérm: Flumenthal Ldrmkarte Tag, https://s.geo.admin.ch/694371261c, und: Flumenthal, Lérmkar-
te Nacht, https.//s.geo.admin.ch/6943704171, sie beziehen sich auf den Bericht: Ldrmbelastung durch Stras-
senverkehr in der Schweiz; wo sich auf Seite 13 auch die Skalierung zu den Karten findet: Bundesamt fiir Um-
welt BAFU, Ldrmbelastung durch Strassenverkehr in der Schweiz. Zweite nationale Lérmberechnung, Stand
2012, Bern 2014)

Zur elektromagnetischen Strahlung. Standort Flumenthal-Deitingen, Elektro-magnetische Strahlung, Stellung-
nahme NIS-Fachstelle von Gigaherz.ch, Hans-U. Jakob, 7. Januar 2016

11



	Lebensraum für Fahrende

